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Namens und im Auftrag des Klägers erheben wir Klage gegen die Beklagte und wer-
den beantragen,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des Bundesnachrich-
tendienstes vom 20.03.2017 in der Fassung des Widerspruchbe-
scheides vom 09.06.2017, dem Kläger zugestellt am 12.06.2017, zu
verurteilen, dem Kläger Zugang zu den Titeln sämtlicher Akten, die
beim Bundesnachrichtendienst zum Thema Umweltschutz vorhan-
den sind, durch Übersendung einer entsprechenden Übersicht zu ge-
währen.

Beqründunq

Der Kläger hat einen Anspruch gemäß $ 3 Abs. 1 Satz 1 UIG auf Zugang zu den
Titeln sämtlicher Akten, die beim Bundesnachrichtendienst zum Umweltschutz vor-
handen sind.

Die vom Bundesnachrichtendienst in seinem Bescheid vom 20.03 .2017'(Anlage Kl )

und in seinem Widerspruchsbescheid vom 09.06.2017 (Anlage K2) enthaltene Aus-
sage, dieser Zugang könne nicht gewährt werden, weil der Bundesnachrichtendienst
über die begehrte Übersicht nicht verfüge, ist offensichtlich unrichtig.

Der Bundesnachrichtendienst verfügt über Akten zum Umweltschutz. Dies folgt be-
reits aus dem Aktenplan des Bundesnachrichtendienstes mit Stand vom Februar
2012 (Auszug als Anlage K3), der z.B. unter der lfd. Nr. 72 zahlreiche Themen be-
nennt, zu denen Akten zum Thema Umweltschutz vorhanden sind. Es wäre lebens-
fremd anzunehmen, dass beidem Bundesnachrichtendienst mittlenrueile keinerleiAk.
ten zum Thema Umweltschutz mehr vorhanden sind.

Soweit der Bundesnachrichtendienst meint, der Umweltinformationsanspruch schei-
tere an dem Umstand, dass bei dem Bundesnachrichtendienst keine gesonderte

Übersicht über die Titel sämtlicher Akten zum Umweltschutz vorhanden sei, steht
dies dem Anspruch ebenfalls nicht entgegen. Vodiegend muss der Bundesnachrich-
tendienst lediglich aus den Akten, über die er verfügt, die Titel zusammenstellen und
auflisten, welche in den Themenbereich Umweltschutz fallen. Gerade auch solche
Umweltinformationen, die erst aus den bei der informationspflichtigen Stelle vorhan-
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denen Daten zusammengestellt werden müssen, sind aber von dem Zugangsan-
spruch erfasst. Das Zusammentragen des begehrten und vorhandenen Daten-/Ak-
tenmaterials und das Festhalten der Ergebnisse in einer Übersicht sind typischer-
weise Teil der Verpflichtung der Behörde zur lnformationsgewährung.

OVG NRW, Urt. v. 01.03.2011 - I A 3358/08, juris, Rn. 124; ebenso zum IFG:
BVenivG, Urt. v. 27.11.2014 - 7 C 20.12, Rn. 37; ebenso zum IFG NRW: VG
Düsseldorf, Urt. v. 14.02.2012 - 26 K 1653/11, juris, Rn. 26 f.; VG Minden, Urt.
v.29.10.2014-T K3384113, juris, Rn.22; Urt. v. 05.08.2015-7 K2267113, juris,
Rn.25.

Eine Umweltinformation kann auch nicht als nicht vorhanden angesehen werden, nur
weil sie nicht bereits in der Form vorliegt, die der vom Antragsteller begehrten Art des
I nformationszugangs entspricht.

Zum IFG NRW: VG Münster, Urt. v. 13.09.2013 - 1 K3312l12,juris, Rn. 28.

Ein Heraussuchen der vom Antrag erfassten Aktentitel und ihre Zusammenstellung
in einer Übersicht stellen schließlich auch keinen schöpferischen Akt des Bundes-
nachrichtendienstes dar, dessen Folge das Entstehen einer neuen, zuvor beim Bun-
d esnach richtend ienst noch nicht vorhand enen U mweltinformation wä re.

Zum IFG NRW: VG Aachen, Urt. v. 18.03.2015 - I K 1341113, juris, Rn. 21, 23.

fl &G-
Dr. Blatt

Rechtsanwalt
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